
Anlage 
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vom 10. Februar 2016 

II A 3 - H 1012-6/15/10001 
 
 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) 
 

 
Nach § 5 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), der durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3251) neu gefasst worden ist, erlässt das 

Bundesministerium der Finanzen folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift: 
 

 
I. 

 
 

1)   VV Nr. 4.1 zu § 34 BHO wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
„4.1 

Bei privatrechtlichen Schuldverhältnissen sind die gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von fünf Pro- 

zentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB* für das Jahr (§ 288 Absatz 1 Satz 2 BGB) zu 

erheben. Ist bei Rechtsgeschäften des Bundes die Vertragspartnerin oder der Vertragspartner keine 

Verbraucherin oder Verbraucher (§ 13 BGB), beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Pro- 

zentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 288 Absatz 2 BGB). Satz 1 und 2 gelten nicht, wenn ein anderer 

Zinssatz vereinbart ist oder Anwendung findet (vgl. § 288 Absatz 3 BGB). Die Geltendmachung eines 

weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen (§ 288 Absatz 4 BGB). 
 

 
Sofern die Schuldnerin oder der Schuldner einer Entgeltforderung keine Verbraucherin oder kein Ver- 

braucher ist, soll bei Verzug zudem eine Pauschale in Höhe von 40 Euro erhoben werden. Die Pau- 

schale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der 

Rechtsverfolgung begründet ist. (§ 288 Absatz 5 BGB). Eine Anrechnung findet nicht statt, soweit sie 

durch Vertrag wirksam ausgeschlossen wurde. 
 

 
Beim Abschluss und bei der Änderung von Verträgen, die privatrechtliche Forderungen des Bundes 

begründen, ist nach Möglichkeit eine Regelung vorzusehen, nach der die Fälligkeit an einem nach dem 

Kalender bestimmten Tage eintritt. Vertragliche Vereinbarungen über den Verzugszinssatz sind nur in 

begründeten Ausnahmefällen zu treffen. 
 

 
Zur Erhebung von Verzugszinsen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuld- 

rechts am 26. November 2001 (BGBl. I S. 3238) am 1. Januar 2002 entstanden sind, wird auf die 

Anlage verwiesen. 
 

 

* Anmerkung: Basiszinssatz nach § 247 BGB: aktueller Zinssatz siehe unter  www.bundesbank.de; 

Veränderungen zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres.“ 
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2)   VV Nr. 6 zu § 34 BHO wird ersatzlos gestrichen und - frei - eingefügt. 
 
 

3)   Die Anlage zur VV Nr. 3.3 zu § 34 BHO wird wie folgt geändert: 
 
 
„Anlage zur VV Nr. 3.2 zu § 34 BHO“ 

 
 

4)   Der Text der Nr. 6 der Anlage zur VV Nr. 3.3 zu § 34 BHO wird ohne Änderung der 

Überschrift wie folgt geändert: 
 
 
„Es gilt die Nr. 7.5 zu § 59.“ 

 
 

5)   VV Nr. 2.6 zu § 59 wird ersatzlos gestrichen und - frei - eingefügt. 
 
 

6)   Die Anlage zur VV Nr. 2.6 zu § 59 BHO wird aufgehoben. 
 
 

7)   Nach VV Nr. 6 zu § 59 wird folgende neue VV Nr. 7 zu § 59 BHO eingefügt: 
 
 
„7 Kleinbeträge 

 
 
7.1 Anforderung und Auszahlung 

 
 
7.1.1 Einnahmen 

 
 

Von der Anforderung von Beträgen von weniger als sieben Euro soll abgesehen werden (vgl. 

aber Nr. 7.6). Ist der Anspruchsgegner ein Sondervermögen des Bundes oder eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts, tritt unter der Voraussetzung, dass Gegenseitigkeit besteht, an 

die Stelle des Betrages von sieben Euro der Betrag von 36 Euro*. Im Übrigen ist in geeigneten 

Fällen von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Urkunden und sonstige Schriftstücke unter 

Postnachnahme zu versenden. 
 

 
7.1.2 Ausgaben 

 
 

Beträge von weniger als drei Euro sind nur dann zur Auszahlung anzuordnen, wenn die oder 

der Empfangsberechtigte die Auszahlung ausdrücklich verlangt. 
 

 
7.2 Einziehung und Auszahlung 

 
 
7.2.1 Einziehung von Einnahmen 

 
 

Beträgt der Rückstand weniger als sieben Euro, soll von der Mahnung abgesehen werden. 

Werden mehrere Ansprüche auf einem Personenkonto nachgewiesen, gilt die Kleinbetrags- 

grenze von weniger als sieben Euro für den Gesamtrückstand. Ein beim Abschluss des Kontos 

nicht entrichteter Kleinbetrag von weniger als sieben Euro ist als niedergeschlagen zu behan- 

deln. Ist der Anspruchsgegner ein Sondervermögen des Bundes oder eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts, ist Nr. 7.1.1 Satz 2 anzuwenden. 
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7.2.2 Leistung von Auszahlungen 
 
 

Für Auszahlungen, die die Kasse von sich aus zu veranlassen hat (z. B. Rückzahlungen, 

Überzahlungen), gilt die Kleinbetragsgrenze von weniger als drei Euro. Nr. 7.1.2 ist zu 

beachten. 
 

 

7.3 Verzicht auf Beitreibungsmaßnahmen 
 
 
7.3.1 Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Mahnbescheide 

 
 

Bei einem Rückstand oder Gesamtrückstand von weniger als 36 Euro soll von der Vollstre- 

ckung oder dem Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides abgesehen werden. Werden mehrere 

Ansprüche auf einem Personenkonto nachgewiesen, gilt die Kleinbetragsgrenze von weniger 

als 36 Euro für den Gesamtrückstand. Ein bei Abschluss des Kontos nicht entrichteter Klein- 

betrag von weniger als 36 Euro ist als niedergeschlagen zu behandeln. 
 

 
7.3.2 Einstellung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen 

 
 

Nach erfolgloser Vollstreckung in das bewegliche Vermögen sind weitere Maßnahmen nur bei 

einem Rückstand oder Gesamtrückstand von mehr als 100 Euro und nur dann einzuleiten, 

wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen. 
 
 
7.4 Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben sowie Teilbeträge 

 
 

Bei wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben sowie Teilbeträgen gilt die jeweilige Klein- 

betragsgrenze für den Jahresbetrag eines Anspruchs oder einer Verbindlichkeit. Wird ein An- 

spruch oder ein auszuzahlender Betrag in Teilbeträgen festgesetzt, sollen diese die Kleinbe- 

tragsgrenze nicht unterschreiten. 
 

 
7.5 Nebenansprüche 

 
 

Bestehen neben einem rückständigen Hauptanspruch auch Nebenansprüche (z. B. Verzugs- 

zinsen, Stundungszinsen, Mahnkosten), bezieht sich die jeweils geltende Kleinbetragsgrenze 

auf den Gesamtrückstand. Beträgt der Hauptanspruch weniger als 50 Euro und ist er nicht 

länger als sechs Monate rückständig, sind Zinsen nicht zu berechnen; für automatisierte 

Verfahren kann das Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen. 
 

 
7.6 Ausnahmen 

 
 
7.6.1 Die Nrn. 7.1 bis 7.5 finden keine Anwendung auf vereinfachte Erhebungsverfahren (insbeson- 

dere Zug-um-Zug-Geschäfte) sowie auf Geldstrafen, Geldbußen und Zahlungen mit strafähn- 

lichem Charakter, auf Hinterlegungsgelder und auf sonstige Kleinbeträge, deren Festsetzung, 

Erhebung oder Einziehung geboten ist. 
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7.6.2 Nr. 7.6.1 gilt auch, wenn die Anspruchsgegnerin oder der Anspruchsgegner die 

Kleinbetragsregelung ausnutzt. 
 

 
 
 

* Anmerkung: Soweit sich Ansprüche gegen ein Bundesland richten, liegt Gegenseitigkeit vor.“ 
 
 

8)   VV Nr. 2.4 zu § 59 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
„2.4 Ist anzunehmen, dass die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Anspruchs- 

gegnerin bzw. des Anspruchsgegners (z. B. mehrmalige fruchtlos gebliebene Vollstreckungen) 

oder aus anderen Gründen (z. B. Tod und überschuldeter, von allen Erben ausgeschlagener 

Nachlass; erteilte Restschuldbefreiung nach Durchführung eines Insolvenzverfahrens) dauernd 

ohne Erfolg bleiben wird, so darf von einer weiteren Verfolgung des Anspruchs abgesehen 

werden (unbefristete Niederschlagung). Soweit keine hinreichende Sicherheit über die wirt- 

schaftlichen Verhältnisse besteht, ist in der Regel die Feststellung der wirtschaftlichen Ver- 

hältnisse im Zwangsvollstreckungs- bzw. im Beitreibungsverfahren (beispielsweise durch die 

Vollstreckungsbehörden der Bundesfinanzverwaltung) zu treffen. Dasselbe gilt, wenn anzu- 

nehmen ist, dass die Kosten der Einziehung im Verhältnis zur Höhe des Anspruchs zu hoch 

sind. Zu den Kosten zählt neben den Ausgaben, die durch die Einziehung unmittelbar entste- 

hen, auch der anteilige sonstige Verwaltungsaufwand. Die Entscheidung des zuständigen 

Bundesministeriums bedarf in Fällen von grundsätzlicher oder von erheblicher finanzieller 

Bedeutung der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Ein Fall von grundsätz- 

licher Bedeutung ist insbesondere anzunehmen, wenn die Entscheidung über den Einzelfall 

hinaus präjudizielle Auswirkungen haben kann. Ein Fall von erheblicher finanzieller Bedeu- 

tung ist gegeben, wenn Beträge von mehr als 150 000 Euro unbefristet niedergeschlagen 

werden sollen.“ 
 

 

II. 
 
 

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung im 

Gemeinsamen Ministerialblatt in Kraft. 

Berlin, 10. Februar 2016 

Bundesministerium der Finanzen 

Im Auftrag 

Peter Mießen 


